
Zeitschrift: Wohnen

Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen
Wohnbauträger

Band: 67 (1992)

Heft: 11: Regionalteil Innerschweiz, Kostenstatistik 91, Haustechnik

Artikel: Wohnbauförderung im Kanton Zug

Autor: Landis, Kurt

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-105946

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-105946
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


REGIONALTEIL INNERSCHWEIZ

Kurt Landis, Leiter Wohnbauförderung Kanton Zug

Der Kanton Zug hat mit einem
Anschlussgesetz an das WEG die
Voraussetzungen für eine aktive
kantonale Wohnbauförderung
geschaffen. Das seit Januar in
Kraft stehende Gesetz zeichnet
sich besonders durch die Verbindung

der Förderungshilfen von
Bund, Kanton und Gemeinden
aus. Bauvorhaben, welche trotz
Kosteneinsparungen das WEG-Ni-
veau überschreiten, sollen durch
gemeindliche Kostenbeiträge die
Zusatzverbilligungen von Bund
und Kanton auslösen. Für die
geförderten Objekte gewährt der
Kanton Zug im Anschluss zum
WEG zusätzliche Beiträge zur
Mietzinsverbilligung.

Die sehr hohen Land- und Erstellungskosten

müssen als Hauptgründe genannt
werden, warum das WEG in der
Vergangenheit im Kanton Zug nur wenig
Impulse im sozialen Wohnungsbau auslösen

konnte. Der Zuger Kantonsrat hat
sich aus diesem Grund für ein kostenflexibles

Wohnbauförderungsmodell
entschieden, welches auf Beiträgen von
Bund, Kanton und Gemeinden aufbaut.
Nach kantonalem Recht können jetzt
Wohnbauvorhaben gefördert werden,
welche die Anlagekosten des WEG bis

zu 35 % übersteigen. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass die Gemeinden
die WEG übersteigenden Anlagekosten
mit ä-fonds-perdu-Beiträgen oder zinslosen

Darlehen übernehmen. Die kantonale

Gesetzgebung sieht ausserdem vor,
dass die Objekte die baulichen Anforderungen

des WEG erfüllen und bezüglich
der Land- und Erstellungskosten
verhältnismässig sein müssen. Für Wohnbauvorhaben,

welche diese Bedingungen erfüllen,

werden zur Verbilligung der Mieten
von Bund und Kanton Subventionen
ausgerichtet.

Das kantonale Anschlussgesetz sieht in
den ersten 1 1 Jahren für Familien (ZV I)

eine Zusatzverbilligung von 0,3 % der
WEG-Anlagekosten vor. Zur Milderung
des Mietzinsanstiegs bei Wegfall der
ZV I des WEG erhöht der Kanton seine
Leistungen und richtet ab dem 1 2. Jahr
für weitere 6 Jahre eine Zusatzverbilligung

von 0,9 % der WEG-Anlagekosten
aus. Für Bewohner, welche die
Anspruchsvoraussetzungen der Zusatzverbilligung

II (Betagte) des Bundes erfüllen,
zahlt der Kanton während der ganzen
Laufzeit des WEG (25 Jahre) eine Verbil-
ligungsleistung von 0,6% der Anlagekosten.

Grundlage für die Berechnung der kantonalen

Leistungen bilden die WEG-Anlagekosten

und nicht die effektiven Investiti-

Mietzinsverlauf

Grundverollllgung ZuiitivirtilMlgung I Zusauvtrbtlllgung 11

des WEG (1) Bund (2) Kanton (3) Bund 14) Kanton (5)

I
Hittdiiitr

Jährt

2
Hletilns
pro Monat

3
Steigerung
der Hiete
in fr.

4

MtttlRf
pro Mond
(310)*

S

Steigerung
der Miete
In Fr.

6

Mtttlni
pro Monat
(78/233)-

7

Steigerung
dar Miete
In Fr.

8
Hietilns
pro Monat
(465)-

9

Steigerung
der Niete
In Fr.

10

Hleülns
pro Monat

(155)*

11

Steigerung
der Miete
In Fr.

1. * i. 1447 1137 1059 - 982 827

3. 4. 1548 101 1238 101 1160 101 1083 101 928 101

S. * 6. 1G5G 108 1346 108 1268 108 1191 108 1036 108

7. * 8. 1772 116 1462 116 1384 116 1307 116 1152 116

9. + 10. 1fl96 124 UM 124 UM 124 1431

1564

1706

124

133

142

1276

1409

1551

124

133

142

"¦ »¦ 2029 133 2029 521" 1796 288" |j

13. 14. 2171 142 1938 142

IS. 16-

17. * IB.

19. 20.

2323

2*86

2660

152

163

174

2090 152 1858

2021

2195

152

163

174

1703

1866

2040

152

163

174

[ 2486 396« ||

2660 174

11. 22. 2846 186 2846 186 2381 186 2226 186

Z3. 24. 3045 199 3045 199 2560 199 24ZS 199

25. * 3258 213 3258 213 2793 213 2638 213

(1) Grundverollllgung (Miete ¦ 5,6 1 der An.(gekosten)
nJ5sen alt Zinsen nieder ZurOckbezahlt »erden

(4) VerbllllgungsUistung 1,8 1
¦ Fr. 5*580.— pro Jehr

(5) Virbllllgungslilitung 0,6 1
- Fr. 1*860.— pro Jahr

der Anlagekosten

der Anlagekosten12) Verbflllgungsltlstung 1.2 1 der Anlagekosten
¦ Fr. 3'720.— pro Jahr

(3) VerbllMgungslelitung der Anlageltosten:
1. - 10. Jahr > 0.3 I / Fr. 930.-

11. - 16. Jahr - 0.9 1 / Fr. 2*790.--

* Verbllllgungslelstung des Bundes oder Kantons In Franken

**» Hletilnssprung bei Wegfall 1er Vtrbllllgungilelstungen

onskosten. Die kantonalen Mietzinsverbilligungen

werden nur für Bewohner
gewährt, welche die Einkommens- und

Vermögenslimiten des WEG nicht übersteigen.

Bei grösseren regionalen
Einkommensunterschieden sieht das kantonale
Recht die Möglichkeit vor, eine
abweichende Einkommens- und Vermögenslimite

festzulegen. In Einzelfällen kann es bei

Wegfall der Verbilligungsleistungen, z.B.
bei knapper Überschreitung der
Einkommenslimiten, zu sozialen Härten
kommen. Für solche Bewohner können die
kantonalen Leistungen um weitere 4 Jahre

verlängert werden.
Der Kanton macht für die Mietzinsverbilligungen

zur Bedingung, dass die
Bewohner seit mindestens 2 Jahren im Kanton

Zug wohnen oder dort einen Arbeitsplatz

haben. Vorteilhaft wirken sich die
kantonalen Leistungen auf die
Zusatzverbilligungen des Bundes aus, welche um

0,6 % erhöht werden (ZV III). Die
Mietzinszuschüsse von Bund und Kanton von
1,5-2,4 % der Anlagekosten ermöglichen

dadurch einen vergleichsweise
tiefen Mietzinsverlauf über einen maximalen

Zeitraum von 25 Jahren.

Die Vorteile der Verbindung der Förderungshilfen von Bund,
und Gemeinden zeigt folgendes Beispiel:

Erfahrungen
mit dem Zuger Modell
Das Anschlussgesetz ist von
genossenschaftlichen wie privaten Bauträgern als
praktikable Lösung zur Förderung des
sozialen Wohnungsbaus aufgenommen
worden. Die bisherigen Erfahrungen
zeigen, dass der Wille, Wohnungen für
sozial schwächere Bevölkerungskreise zu
bauen, von staatlicher wie privater Seite
im Kanton Zug breit abgestützt ist. In den
ersten Monaten konnten bereits mehrere
Objekte realisert werden. Weitere
konkrete Bauvorhaben mit mehr als 500
Wohnungen sind in der Projektphase.
Erfreulicherweise sind auch private
Bauherren bereit, durch einfach gestaltete
Grundrisse, einen angemessenen
Ausbaustandard und vernünftige Landkosten,
die staatliche Wohnbauförderung zu
unterstützen. Die Anzeichen stehen gut,
dass die Gemeinden diese Bestrebungen
mit Beiträgen fördern und kostengünstiges

Bauland vor allem für
genossenschaftliche Bauträger zur Verfügung stellen

werden.

Annahmen zu den Anlaqekosten

Total Anlagekosten

abzüglich ä fonds perdu Beitrag der Gemeinde
(25 X der die WEG übersteigenden Anlagekosten)

Anlagekosten nach WEG

Kostendeckende Hiete

Fr. 388'000.

Fr. 78'000.

Fr. 310'000.—

I. Hypc.hek 65 X der Anlagekosten Fr. 201 '500.— zu 7 75 * fr. 15'616.—

II. Hypothek 25 X der Anlagekosten - Fr. 77'500.— ZU 8 0 X Fr. 6'20O.—

Amortisation der 2. Hypothek in 25 jähren Fr. 3M00.—

Eigenmittel 10 X der Anlagekosten Fr. 31'000.— zu 7 5 % Fr. 2'325.--
Unterhalt und Verwaltung, 0,7 X der Anlagekosten
{anschliessend alle zwei Jahre um 9 X ansteigend)

Fr. 2M70.—

Total kostendeckende Miete ohne Nebenkosten pro 3ahr
9,48 X der Anlagekosten)

Fr. 29*411.—

Total kostendeckende Miete ohne Nebenkosten pro Monat Fr. 2*450.—
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